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Finanzverwaltung NRW Postfach 101221 • 47457 Kamp-Lintfort Auskunft erteilt

Frau Leenen

Herrn Durchwahl-Nr.

Volker Herrmann 02842 121-2517
Reitweg 19
47495 Rheinberg

ldNr. Steuernummer / Aktenzeichen

73 264 851 507 119/5117/2403 VST

Zimmer

A 107

Datum

14.06.2019

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gem. S 48 b
EStG

Telefongespräch vom 14.06.2019

Sehr geehrter Herr Herrmann,

die Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß S 48 b
EStG vom 19.02.2018 ist noch bis zum 18.02.2021 gültig.
Beiliegend erhalten Sie eine Ausfertigung der Bescheinigung vom 19.02.2018.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

—-e'e'oæ-o--z

Leenen

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwal-
tung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre
Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie
unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem
Finanzamt.
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Freistellungsbeschelnlgung

(F. 3t-G)

Herrmann

Vol ker

Reitweg 19

47495 Rheinberg

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht

zum Steuerabzug nach S 48 Abs. I EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 19.02.2018 bis zum 18.02.2021.

Wichtiger Hinweis:

i m Original auszuhändigen, v;enn für bestimmte
13 t: u.ie für einen ZG i. traum gültig kann auch eine Kopie aUSt.J±—
C' rigi.nal ist Init Unterschrift und Sicherheits—Nummer versehen.

Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistel—

lungsbescheinigung Uber ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen.

Die P r n tung Itann au reit eine Int:ernetabfcage beim Hundeszentralarnt $ t euern (www.bzst.bund.de)
werdæn Lia t: en bei tu BI-Indeszentralarnt für Steuer n gespeiehort. und bei einer

T fr Leistungs ernrfänger bekannt . Bestäti das Bundeszent amt

St-.€.•uorn ciie Gül Liq;keit nic•åt: odor kann der Leistunqsempf'ånqer eine Internetabftage nicht du-reh—

: ren kann s i eh Nachfrage bei dem auf der Freistellunqsbescheinigung

Finanzamt: Gewissheit verschaffen. toas Unterlassen e 1 ner internetabfcage beim Bundeszentralamt

einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein kéine zur Haftung führende

g robo Fahr I ässigk•eit.

['i € Fegfrei von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, dio innerhalb des o. g. Gültig—

k€:i und/oder für die o.g. Bauleistunqen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrech—
des rnit Gegenansprüehen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Auftrag

Ä — (Jil tergchrift - • 43.


